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ENTSCHEIDUNGEN

«Waffengleichheit» im Scheidungsprozess
Urteil über unentgeltliche Rechtsverbeiständung

(Von unserem Bundesgerichtskorrespondenten)

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts hat eine bedürftige
Person in einem für sie nicht aussichtslosen Zivilprozess auf Grund von Artikel

4 der Bundesverfassung Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege und
auf Ernennung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes, sofern sie eines
solchen zur gehörigen Wahrung ihrer Interessen bedarf. Die II. Zivilabteilung
hatte in einem Ehescheidungsfall das letztgenannte Erfordernis zu beurteilen
und kam zum Schluss, dass der bedürftige, nicht in aussichtsloser Lage
befindliche Ehemann gegenüber der mit einem Anwalt versehenen Ehefrau
Anspruch auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand habe.

Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden hatte einen
solchen Beistand verweigert. Er glaubte, dem Instruktionsrichter gelinge es, die
Verhältnisse bereits sehr weitgehend abzuklären. In der ohne Anwälte
durchgeführten Instruktionsverhandlung hätten beide Parteien ihren Standpunkt
hinlänglich darzulegen vermocht. Es seien keine komplexen Rechtsfragen zu
klären.

Diese Begründung war mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht
vereinbar. Dass ein Prozess im Untersuchungsverfahren (Offizialmaxime)
durchgeführt wird, schliesst die Notwendigkeit eines Rechtsbeistandes nicht
zum vornherein aus. Es kommt auf die sich stellenden Fragen und die
Rechtskundigkeit der betreffenden Partei an, wobei in familienrechtlichen Prozessen
eine gewisse Zurückhaltung am Platze ist, wenn es nur noch um finanzielle
Nebenpunkte geht. Weil im vorliegenden Fall die Frau von einem Anwalt
schon von Anbeginn vertreten worden war und wurde, drängte sich schon aus
Gründen der «Waffengleichheit» eine unentgeltliche Verbeiständung des
Mannes auf. Da es sich um eine Kampfscheidung mit nicht einfach zu lösenden

Fragen handle - so der Eindruck des Bundesgerichtes - und der
Beschwerdeführer über keinerlei Rechtskenntnisse verfügt, die Gerichtspraxis
nicht überblickt und nicht in der Lage ist, Eingaben, Anträge und Rechtsmittel

selbständig zu formulieren, ist Beistand nötig. Bereits die Kinderzuteilung
hatte Schwierigkeiten gerufen.

Angesichts dieser Lage hatte der Regierungsrat den unmittelbar aus Art. 4
der Bundesverfassung fliessenden Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand

verletzt, und die staatsrechtliche Beschwerde des Ehemannes war ohne
weitere Nachforschung, ob auch Bestimmungen des kantonalen Zivilprozessrechtes

missachtet worden seien, gutzuheissen. Dr. R. B.

(Urteil vom 4.5.1984)
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